


Arbeitsvertrag


Top-Physio GmbH
Malerweg 12
8400 Winterthur		Arbeitgeberin

und

Hoffentlich bald du!	Arbeitnehmer


Präambel
Der Arbeitnehmer wird bei der Arbeitgeberin als Physiotherapeut angestellt.
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien werden durch den vorliegenden Vertrag festgelegt. Soweit dieser etwas nicht regelt, gelten ergänzend die Bestimmungen des schweizerischen Obligationsrechts (OR) sowie unser Personalreglements. Vorbehalten bleiben auch die zwingenden Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und der dazugehörigen Vollzugsverordnungen (ArG und ArGV). Der Arbeitnehmer gibt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis dazu.
Zusatzklausel Weiterbildung: Wir übernehmen die Kurskosten für die Dry Needling Ausbildung (DGSA) bis und mit Prüfung DN-Therapeut. Bei Kurstagen an Arbeitstagen wird der Lohn ganz normal ausbezahlt ohne Abzüge (Lohn oder Ferientage). Die Ausbildung soll innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden.


1. Beginn, Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Der Stellenantritt erfolgt am xx.xx.xxxx. Der vorliegende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist im ersten Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jeweils auf das Ende eines Monates kündbar. Danach gilt eine Kündigungsfrist von 4 Monaten. Die ersten 3 Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen beendet werden. 


2. Pflichten der Arbeitnehmer und Stellung im Betrieb
Der/Die ArbeitnehmerIn führt seine/ihre Tätigkeit mit den ihm/ihr von der Arbeitgeberin zur Verfügung gestellten Mitteln nach zweckmässigen Methoden und nach den Grundsätzen der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Er/Sie bringt seine/ihre Ideen und Erfahrung aktiv in die Praxis ein.
Er/Sie hält sich an die vorgegebenen organisatorischen Abläufe und ist für eine optimale Behandlung der Patienten nach den Leitlinien der Top-Physio GmbH verantwortlich. 




3. Arbeitsort
Jede/r Mitarbeiter/in wird grundsätzlich an einem festen Standort eingesetzt. Dieser Standort gilt als der Hauptarbeitsplatz des/der Mitarbeiters/in.
Der/Die Arbeitnehmer/in erkennt an, dass er/sie bei Bedarf und nach Ermessen des Arbeitgebers zeitweise oder dauerhaft an anderen Standorten des Unternehmens eingesetzt werden kann. Diese Entscheidung basiert auf betrieblichen Erfordernissen und wird unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Mitarbeiters getroffen.
Alle anderen Bedingungen und Vereinbarungen, ausser dem Hauptarbeitsplatz, des Arbeitsvertrags bleiben von dieser Klausel unberührt und weiterhin in Kraft bei einem Wechsel.


4. Treuepflicht
Der/Die ArbeitnehmerIn und die Arbeitgeberin haben die berechtigten Interessen gegenüber einander in guten Treuen zu wahren und insbesondere alles zu unterlassen, was den Ruf des anderen schädigen könnte. Die allgemeine Treuepflicht gilt über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus weiter.


5. Sorgfaltspflichten
Der/Die ArbeitnehmerIn hält sich an die gesetzlichen und standesrechtlichen Pflichten im Zusammenhang mit seiner/ihrer Tätigkeit. Dazu gehört u.a. auch die sorgsame vollständige Dokumentation jeder Behandlung. Der/Die ArbeitnehmerIn wahrt das Berufsgeheimnis.


6. Geschäftsgeheimnisse
Der/Die ArbeitnehmerIn ist verpflichtet, über alle geheim zu haltenden Tatsachen, von denen er/sie im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt, absolute Verschwiegenheit zu bewahren.
Die Geheimhaltungspflicht umfasst die Kenntnis aller Tatsachen, die nicht allgemein zugänglich oder bekannt sind und von denen der Geheimhaltungswille der Arbeitgeberin anzunehmen ist. Sie bezieht sich namentlich auf Geschäftsgeheimnisse, zu denen unter anderem alle Informationen über Patienten und Patientinnen und Lieferanten und Lieferantinnen, Geschäftsstrategien und Geschäftsorganisation sowie das Finanz- und Rechnungswesen gehören. Auch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses bleibt der Arbeitnehmer an diese Geheimhaltungspflichten gebunden.

7. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit für ein 100% Pensum umfasst 5 Tage pro Woche (entspricht 42.5 Stunden/Woche). Die tägliche Arbeitszeit richtet sich nach dem Arbeitsanfall unter Berücksichtigung der Interessen beider Parteien und Wahrung der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und den Verordnungen zum Arbeitsgesetz. Leerzeiten sollen von den Mitarbeitern sinnvoll für die Praxis genutzt werden. 




8. Ferien, Freitage und Überzeit / Überstunden

Der/Die ArbeitnehmerIn hat Anspruch auf fünf bezahlte Wochen Ferien pro Kalenderjahr (Basis 100% Anstellung). Ab 70% kann eine zusätzliche Woche Urlaub beantragt werden bei tadelloser Leistung. 
Am eigenen Geburtstag kriegt man immer bezahlt frei sofern der Geburtstag auf einen Arbeitstag fällt. Erfordert es der Geschäftsgang, ist entsprechende Mehrarbeit verteilt auf alle Mitarbeitenden zu leisten. Überstunden sollen durch Kompensation wieder abgebaut werden. Dies ist der Fall, wenn der eigene Plan Lücken aufweist. Sind keine administrativen Aufgaben zu erledigen, soll insbesondere bei leeren Randzeiten später angefangen oder früher aufgehört werden. In Ausnahmefällen kann im gegenseitigen Einverständnis von dieser Regelung abgewichen werden. 

Bei Teilzeitangestellten werden die Überstunden, solange sie zusammen mit dem Teilzeitpensum die betriebsübliche Arbeitszeit für eine Vollzeitangestellte nicht überschreiten, nach dem normalen Stundenansatz entschädigt. Bei sehr tiefem Pensum wird von den Arbeitnehmenden ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Akquirierung und Füllung des eigenen Plans erwartet.

Während der dreimonatigen Probezeit können bei voller Anwesenheit zur geplanten Arbeitszeit keine Minusstunden gemacht werden, egal ob Patienten im Plan sind oder nicht. Nur bei gewollter Absenz des Arbeitnehmenden (Arzttermine , Frei genommen, etc.) werden Minusstunden aufgeschrieben.


9. Lohn 
Der Fixe Jahresbruttolohn beträgt für 100% CHF 83’200 (Basis 100% Anstellung, 13 x CHF 6’400). Der/Die ArbeitnehmerIn erhält den Monatslohn jeweils ab dem 25. des Monats. Lohnzulagen und Abzüge werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen verrechnet. Bei unterjährigen Ein- und Austritten wird der 13. Monatslohn pro rata temporis berechnet. Die zusätzlichen flexiblen Verdienstmöglichkeiten werden in einem anderen Dokument aufgelistet.


10. Lohnfortzahlung
Der/Die ArbeitnehmerIn hat Anspruch auf Lohnfortzahlung gemäss Art. 324a OR falls er/sie aus Gründen, die in seiner/ihrer Person liegen (wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes) ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert ist. Es gelten dabei die gesetzlichen Grundlagen.
Die Parteien haben die gesetzliche und vertragliche Lohnfortzahlungspflicht durch eine gleichwertige Lohnausfallversicherung ersetzt. Die Parteien zahlen die Prämie je zur Hälfte. In diesem Fall richten sich die Leistungen ausschliesslich nach dem Versicherungsvertrag.






11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vermittlungsverfahren
Auf den vorliegenden Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar.
Der Gerichtsstand bestimmt sich nach Art. 24 GestG: Zuständig für allfällige Streitigkeiten unter den Parteien ist das Gericht am Sitz der Top-Physio GmbH. Die Parteien sind sich einig, dass dieser Ort in 8400 Winterthur liegt.
Im Fall von Streitigkeiten unterziehen sich die Parteien vorab einem aussergerichtlichen Vermittlungsverfahren unter dem Vorsitz einer von ihnen ausgewählten Person und übernehmen die allfälligen Kosten dieses Vermittlungsverfahrens je zu Hälfte. Sie verpflichten sich zur speditiven Zusammenarbeit mit dem Vermittler, so dass im Falle des Scheiterns der Vermittlung die Einleitung allfälliger gerichtlicher Schritte keine ungebührliche Verzögerung erleidet.


12. Konkurrenzverbotsklausel
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich im Sinne eines Konkurrenzverbots, nach seinem Austritt aus dem Betrieb des Arbeitgebers während 2 Jahren keine Anstellung als Physiotherapeutin resp. in einem gleichartigen Betrieb anzunehmen, nicht in eigenem Namen und auf eigene Rechnung in der gleichen Branche tätig zu sein oder sich als Teilhaber bzw. Gesellschafter einer Unternehmung derselben Branche zu betätigen. Das Konkurrenzverbot ist örtlich begrenzt auf 2km um die einzelnen Praxisstandorte
Jeder Verstoss gegen dieses Konkurrenzverbot verpflichtet den Arbeitnehmer zur Bezahlung einer Konventionalstrafe von CHF 8’000 (Schweizerfranken achttausend) sowie zum Ersatze des den Konventionalstrafenbetrag übersteigenden weiteren Schadens. Der Arbeitgeber kann kumulativ die Realerfüllung des Konkurrenzverbots und die Bezahlung der Konventionalstrafe samt Ersatz des weiteren Schadens verlangen.


Unterschriften:


8400 Winterthur, xx.xx.xxxx			____________________
			Top-Physio GmbH


8400 Winterthur			_____________________
			Vielleicht du?




